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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2017 Ausgegeben am 13. November 2017 Teil I 

153. Bundesgesetz: Änderung des Angestelltengesetzes, des Gutsangestelltengesetzes, des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes, des Hausgehilfen- und 
Hausangestelltengesetzes, des Berufsausbildungsgesetzes, des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches und des Landarbeitsgesetzes 1984 

 (NR: GP XXV IA 2306/A S. 199. BR: 9897 AB 9905 S. 873.) 

153. Bundesgesetz, mit dem das Angestelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz, das 
Entgeltfortzahlungsgesetz, das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, das 
Berufsausbildungsgesetz, das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch und das 
Landarbeitsgesetz 1984 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Angestelltengesetzes 

Das Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 152/2015, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 8 werden die Abs. 1 und 2 durch die folgenden Abs. 1 bis 2a ersetzt: 
„(1) Ist ein Angestellter nach Antritt des Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Unglücksfall an 

der Leistung seiner Dienste verhindert, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von sechs 
Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt beträgt, wenn das Dienstverhältnis ein Jahr gedauert hat, 
jedenfalls acht Wochen; es erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen, wenn es fünfzehn Jahre, und auf 
zwölf Wochen, wenn es fünfundzwanzig Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch je weitere vier 
Wochen behält der Angestellte den Anspruch auf das halbe Entgelt. 

(2) Bei wiederholter Dienstverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines 
Arbeitsjahres besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nur insoweit, als die Dauer des 
Anspruches gemäß Abs. 1 noch nicht erschöpft ist. 

(2a) Wird ein Angestellter durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften über 
die gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung seiner Arbeit verhindert, ohne dass er die 
Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch 
auf das Entgelt ohne Rücksicht auf andere Zeiten einer Dienstverhinderung bis zur Dauer von acht 
Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen, wenn das 
Dienstverhältnis 15 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Bei wiederholten Dienstverhinderungen, die im 
unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit stehen, 
besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts innerhalb eines Arbeitsjahres nur insoweit, als die 
Dauer des Anspruches nach dem ersten oder zweiten Satz noch nicht erschöpft ist. Ist ein Angestellter 
gleichzeitig bei mehreren Dienstgebern beschäftigt, so entsteht ein Anspruch nach diesem Absatz nur 
gegenüber jenem Dienstgeber, bei dem die Dienstverhinderung im Sinne dieses Absatzes eingetreten ist; 
gegenüber den anderen Dienstgebern entstehen Ansprüche nach Abs. 1.“ 

2. Dem § 8 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) Durch Kollektivvertrag oder durch Betriebsvereinbarung im Sinne des § 97 Abs. 1 Z 21 

Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) kann vereinbart werden, dass sich der Anspruch auf 
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Entgeltfortzahlung nicht nach dem Arbeitsjahr, sondern nach dem Kalenderjahr richtet. Solche 
Vereinbarungen können vorsehen, dass 
 a) Dienstnehmer, die während des Kalenderjahres eintreten, Anspruch auf Entgeltfortzahlung nur 

bis zur Hälfte der in Abs. 1 und 2a genannten Dauer haben, sofern die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses im Kalenderjahr des Eintritts weniger als sechs Monate beträgt; 

 b) der jeweils höhere Anspruch nach Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2a zweiter Satz erstmals in 
jenem Kalenderjahr gebührt, in das der überwiegende Teil des Arbeitsjahres fällt; 

 c) die Ansprüche der im Zeitpunkt der Umstellung im Betrieb beschäftigten Dienstnehmer für den 
Umstellungszeitraum (Beginn des Arbeitsjahres bis Ende des folgenden Kalenderjahres) 
gesondert berechnet werden. Jedenfalls muss für den Umstellungszeitraum dem Dienstnehmer 
ein voller Anspruch und ein zusätzlicher aliquoter Anspruch entsprechend der Dauer des 
Arbeitsjahres im Kalenderjahr vor der Umstellung abzüglich jener Zeiten, für die bereits 
Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) gewährt wurde, 
zustehen.“ 

3. § 9 Abs. 1 lautet: 
„(1) Wird der Angestellte während einer Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 bis 2a gekündigt, 

ohne wichtigen Grund vorzeitig entlassen oder trifft den Dienstgeber ein Verschulden an dem vorzeitigen 
Austritt des Angestellten, so bleibt der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für die nach diesem 
Bundesgesetz vorgesehene Dauer bestehen, wenngleich das Dienstverhältnis früher endet. Der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung bleibt auch bestehen, wenn das Dienstverhältnis während einer 
Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 bis 2a oder im Hinblick auf eine Dienstverhinderung gemäß § 8 
Abs. 1 bis 2a einvernehmlich beendet wird.“ 

4. § 20 Abs. 1 lautet: 
„(1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung eingegangen oder fortgesetzt worden, so kann es 

durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen gelöst werden.“ 

5. Dem Artikel X Abs. 2 Z 13 werden folgende Z 14 bis 18 angefügt: 
 „14. § 8 Abs. 1 bis 2a und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017, treten mit 

1. Juli 2018 in Kraft und sind auf Dienstverhinderungen anzuwenden, die in nach dem 30. Juni 
2018 begonnenen Arbeitsjahren eingetreten sind. Für zu diesem Zeitpunkt laufende 
Dienstverhinderungen gilt § 8 Abs. 1 bis 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 153/2017 ab Beginn dieses Arbeitsjahres. 

 15. § 9 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Juli 2018 in 
Kraft und ist auf einvernehmliche Beendigungen von Dienstverhältnissen während einer 
Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 bis 2a oder im Hinblick auf eine Dienstverhinderung 
gemäß § 8 Abs. 1 bis 2a anzuwenden, die eine Auflösung des Dienstverhältnisses nach dem 
30. Juni 2018 bewirken. 

 16. § 20 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Jänner 2018 in 
Kraft und ist auf Beendigungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2017 ausgesprochen 
werden. 

 17. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, die für Dienstnehmer günstigere Regelungen auf 
Entgeltfortzahlung als nach § 8 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017 
vorsehen, bleiben aufrecht. 

 18. Sehen Normen der kollektiven Rechtsgestaltung für Dienstnehmer günstigere Regelungen zur 
Entgeltfortzahlung als nach § 8 Abs. 2 in der Fassung vor den Änderungen durch das BGBl. I 
Nr. 153/2017 vor, gilt für die erfassten Dienstnehmer § 8 Abs. 2 bis zu einer Neuregelung 
weiterhin in der Fassung vor den Änderungen durch das BGBl. I Nr. 153/2017.“ 
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Artikel 2 
Änderung des Gutsangestelltengesetzes 

Das Gutsangestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 152/2015, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 8 werden die Abs. 1 und 2 durch die folgenden Abs. 1 bis 2a ersetzt: 
„(1) Ist ein Dienstnehmer nach Antritt des Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Unglücksfall an 

der Leistung seiner Dienste verhindert, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von sechs 
Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt beträgt, wenn das Dienstverhältnis ein Jahr gedauert hat, 
jedenfalls acht Wochen; es erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen, wenn es fünfzehn Jahre, und auf 
zwölf Wochen, wenn es fünfundzwanzig Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch je weitere vier 
Wochen behält der Angestellte den Anspruch auf das halbe Entgelt. 

(2) Bei wiederholter Dienstverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines 
Arbeitsjahres besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nur insoweit, als die Dauer des 
Anspruches gemäß Abs. 1 noch nicht erschöpft ist. 

(2a) Wird ein Dienstnehmer durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften 
über die gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung seiner Arbeit verhindert, ohne dass er die 
Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch 
auf das Entgelt ohne Rücksicht auf andere Zeiten einer Dienstverhinderung bis zur Dauer von acht 
Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen, wenn das 
Dienstverhältnis 15 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Bei wiederholten Dienstverhinderungen, die im 
unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit stehen, 
besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts innerhalb eines Arbeitsjahres nur insoweit, als die 
Dauer des Anspruches nach dem ersten oder zweiten Satz noch nicht erschöpft ist. Ist ein Dienstnehmer 
gleichzeitig bei mehreren Dienstgebern beschäftigt, so entsteht ein Anspruch nach diesem Absatz nur 
gegenüber jenem Dienstgeber, bei dem die Dienstverhinderung im Sinne dieses Absatzes eingetreten ist; 
gegenüber den anderen Dienstgebern entstehen Ansprüche nach Abs. 1.“ 

2. Dem § 8 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) Durch Kollektivvertrag oder durch Betriebsvereinbarung im Sinne des § 97 Abs. 1 Z 21 

Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) kann vereinbart werden, dass sich der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung nicht nach dem Arbeitsjahr, sondern nach dem Kalenderjahr richtet. Solche 
Vereinbarungen können vorsehen, dass 
 a) Dienstnehmer, die während des Kalenderjahres eintreten, Anspruch auf Entgeltfortzahlung nur 

bis zur Hälfte der in Abs. 1 und 2a genannten Dauer haben, sofern die Dauer des 
Arbeitsverhältnisses im Kalenderjahr des Eintritts weniger als sechs Monate beträgt; 

 b) der jeweils höhere Anspruch nach Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2a zweiter Satz erstmals in 
jenem Kalenderjahr gebührt, in das der überwiegende Teil des Arbeitsjahres fällt; 

 c) die Ansprüche der im Zeitpunkt der Umstellung im Betrieb beschäftigten Dienstnehmer für den 
Umstellungszeitraum (Beginn des Arbeitsjahres bis Ende des folgenden Kalenderjahres) 
gesondert berechnet werden. Jedenfalls muss für den Umstellungszeitraum dem Dienstnehmer 
ein voller Anspruch und ein zusätzlicher aliquoter Anspruch entsprechend der Dauer des 
Arbeitsjahres im Kalenderjahr vor der Umstellung abzüglich jener Zeiten, für die bereits 
Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) gewährt wurde, 
zustehen.“ 

3. § 9 Abs. 1 lautet: 
„(1) Wird der Dienstnehmer während einer Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 bis 2a gekündigt, 

ohne wichtigen Grund vorzeitig entlassen oder trifft den Dienstgeber ein Verschulden an dem vorzeitigen 
Austritt des Angestellten, so bleibt der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für die nach diesem 
Bundesgesetz vorgesehene Dauer bestehen, wenngleich das Dienstverhältnis früher endet. Der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung bleibt auch bestehen, wenn das Dienstverhältnis während einer 
Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 bis 2a oder im Hinblick auf eine Dienstverhinderung gemäß § 8 
Abs. 1 bis 2a einvernehmlich beendet wird.“ 
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4. § 17 Abs. 1 lautet: 
„(1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung eingegangen oder fortgesetzt worden, so kann es 

durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen gelöst werden.“ 

5. Dem § 42 werden folgende Abs. 13 bis 15 angefügt: 
„(13) § 8 Abs. 1 bis 2a und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017, treten mit 

1. Juli 2018 in Kraft und sind auf Dienstverhinderungen anzuwenden, die in nach dem 30. Juni 2018 
begonnenen Arbeitsjahren eingetreten sind. Für zu diesem Zeitpunkt laufende Dienstverhinderungen gilt 
§ 8 Abs. 1 bis 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017 ab Beginn dieses 
Arbeitsjahres. 

(14) § 9 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Juli 2018 in 
Kraft und ist auf einvernehmliche Beendigungen von Dienstverhältnissen während einer 
Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 bis 2a oder im Hinblick auf eine Dienstverhinderung gemäß § 8 
Abs. 1 bis 2a anzuwenden, die eine Auflösung des Dienstverhältnisses nach dem 30. Juni 2018 bewirken. 

(15) § 17 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Jänner 2018 
in Kraft und ist auf Beendigungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2017 ausgesprochen 
werden.“ 

Artikel 3 
Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes 

Das Entgeltfortzahlungsgesetz, BGBl Nr. 399/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 100/2010, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von acht Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 
ein Jahr, von zehn Wochen, wenn es 15 Jahre und von zwölf Wochen, wenn es 25 Jahre ununterbrochen 
gedauert hat.“ 

2. In § 2 Abs. 8 lit. b wird der Ausdruck „Abs. 1 letzter Satz“ durch den Ausdruck „Abs. 1 zweiter Satz“ 
ersetzt. 

3. § 5 lautet: 
„§ 5. Wird der Arbeitnehmer während einer Arbeitsverhinderung gemäß § 2 gekündigt, ohne 

wichtigen Grund vorzeitig entlassen oder trifft den Arbeitgeber ein Verschulden an dem vorzeitigen 
Austritt des Arbeitnehmers, so bleibt der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für die nach diesem 
Bundesgesetz vorgesehene Dauer bestehen, wenngleich das Arbeitsverhältnis früher endet. Der Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung bleibt auch bestehen, wenn das Arbeitsverhältnis während einer 
Arbeitsverhinderung gemäß § 2 oder im Hinblick auf eine Arbeitsverhinderung gemäß § 2 
einvernehmlich beendet wird.“ 

4. Dem § 20 werden folgende Abs. 10 und 11 angefügt: 
„(10) § 2 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017 tritt mit 1. Juli 2018 in 

Kraft und ist auf Arbeitsverhinderungen anzuwenden, die in nach dem 30. Juni 2018 begonnenen 
Arbeitsjahren, im Falle des § 2 Abs. 8 nach dem 31. Dezember 2018 eingetreten sind. Für zu diesem 
Zeitpunkt laufende Arbeitsverhinderungen gilt § 2 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 153/2017 ab Beginn dieses Arbeitsjahres bzw. Kalenderjahres. 

(11) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017 tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft und 
ist auf einvernehmliche Beendigungen von Arbeitsverhältnissen während einer Arbeitsverhinderung 
gemäß § 2 oder im Hinblick auf eine Arbeitsverhinderung gemäß § 2 anzuwenden, die eine Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses nach dem 30. Juni 2018 bewirken.“ 
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Artikel 4 
Änderung des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes 

Das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, BGBl Nr. 399/1974, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2002, wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von acht Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 
ein Jahr, von zehn Wochen, wenn es 15 Jahre und von zwölf Wochen, wenn es 25 Jahre ununterbrochen 
gedauert hat.“ 

2. § 11 Abs. 3 lautet: 
„(3) Wird der Dienstnehmer während einer Dienstverhinderung gekündigt, ohne wichtigen Grund 

vorzeitig entlassen oder trifft den Dienstgeber ein Verschulden an dem vorzeitigen Austritt des 
Dienstnehmers, so bleibt der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts während der im § 10 angeführten 
Zeiträume bestehen, wenngleich das Dienstverhältnis früher endet. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
bleibt auch bestehen, wenn das Dienstverhältnis während einer Dienstverhinderung oder im Hinblick auf 
eine Dienstverhinderung einvernehmlich beendet wird.“ 

3. Dem § 27 werden folgende Abs. 12 und 13 angefügt: 
„(12) § 10 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017 tritt mit 1. Juli 2018 in 

Kraft und ist auf Dienstverhinderungen anzuwenden, die in nach dem 30. Juni 2018 begonnenen 
Dienstjahren eingetreten sind. Für zu diesem Zeitpunkt laufende Dienstverhinderungen gilt § 10 Abs. 1 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017 ab Beginn dieses Arbeitsjahres. 

(13) § 11 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Juli 2018 in 
Kraft und ist auf einvernehmliche Beendigungen von Dienstverhältnissen während einer 
Dienstverhinderung oder im Hinblick auf eine Dienstverhinderung anzuwenden, die eine Auflösung des 
Dienstverhältnisses nach dem 30. Juni 2018 bewirken.“ 

Artikel 5 
Änderung des Berufsausbildungsgesetzes 

Das Berufsausbildungsgesetz, BGBl Nr. 399/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 78/2015, wird wie folgt geändert: 

1. In § 17a Abs. 1 wird das Wort „vier“ durch das Wort „acht“ und das Wort „zwei“ durch das Wort 
„vier“ ersetzt. 

2. Dem § 36 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) § 17a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 153/2017 tritt mit 1. Juli 2018 in 

Kraft und ist auf Arbeitsverhinderungen anzuwenden, die in nach dem 30. Juni 2018 begonnenen 
Lehrjahren eingetreten sind.“ 

Artikel 6 
Änderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs 

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, JGS Nr. 946/1811, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 59/2017, wird wie folgt geändert: 

1. § 1154b Abs. 6 entfällt. 

2. § 1158 Abs. 4 entfällt. 

3. § 1159 lautet samt Überschrift: 
„Kündigung 

§ 1159. (1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung eingegangen oder fortgesetzt worden, so 
kann es durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen gelöst werden. 
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(2) Mangels einer für den Dienstnehmer günstigeren Vereinbarung kann der Dienstgeber das 
Dienstverhältnis mit Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres durch vorgängige Kündigung lösen. Die 
Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen und erhöht sich nach dem vollendeten zweiten Dienstjahr auf zwei 
Monate, nach dem vollendeten fünften Dienstjahr auf drei, nach dem vollendeten fünfzehnten Dienstjahr 
auf vier und nach dem vollendeten fünfundzwanzigsten Dienstjahr auf fünf Monate. Durch 
Kollektivvertrag können für Branchen, in denen Saisonbetriebe im Sinne des § 53 Abs. 6 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974 überwiegen, abweichende Regelungen festgelegt werden. 

(3) Die Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung nicht unter die im Absatz 2 bestimmte Dauer 
herabgesetzt werden; jedoch kann vereinbart werden, dass die Kündigungsfrist am Fünfzehnten oder am 
Letzten des Kalendermonats endigt. 

(4) Mangels einer für ihn günstigeren Vereinbarung kann der Dienstnehmer das Dienstverhältnis mit 
dem letzten Tage eines Kalendermonats unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist lösen. 
Diese Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung bis zu einem halben Jahr ausgedehnt werden; doch darf 
die vom Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer sein als die mit dem Dienstnehmer vereinbarte 
Kündigungsfrist. Durch Kollektivvertrag können für Branchen, in denen Saisonbetriebe im Sinne des § 53 
Abs. 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974 überwiegen, abweichende Regelungen 
festgelegt werden. 

(5) Ist das Dienstverhältnis nur für die Zeit eines vorübergehenden Bedarfes vereinbart, so kann es 
während des ersten Monats von beiden Teilen jederzeit unter Einhaltung einer einwöchigen 
Kündigungsfrist gelöst werden.“ 

4. Die §§1159a bis 1159c entfallen. 

5. In § 1164 Abs. 1 wird das Zitat „1154b Abs. 1 bis 4“ durch das Zitat „1154b Abs. 1 bis 5“ ersetzt. 

6. Dem § 1503 wird folgender Abs. 10 angefügt: 
„(10) § 1164 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Juli 2018 

in Kraft. Mit Ablauf des 30. Juni 2018 tritt § 1154b Abs. 6 außer Kraft. § 1159 in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft und ist auf Beendigungen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 ausgesprochen werden. Mit diesem Zeitpunkt treten auch 
§ 1158 Abs. 4 und § 1159a bis § 1159c dieses Bundesgesetzes sowie § 77 der Gewerbeordnung 1859, 
RGBl. Nr. 227/1859, außer Kraft. Sie sind jedoch weiterhin auf Beendigungen anzuwenden, die vor dem 
1. Jänner 2021 ausgesprochen wurden.“ 

Artikel 7 
Änderung des Landarbeitsgesetzes 1984 

Das Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz, BGBl. I 
Nr. 36/2017, wird wie folgt geändert: 

1. (Grundsatzbestimmung) § 21 Abs. 1 lautet: 
„§ 21. (1) Ist ein Dienstnehmer nach Antritt des Dienstverhältnisses durch Krankheit oder 

Unglücksfall an der Leistung seiner Dienste verhindert, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder 
durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer 
von sechs Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt beträgt, wenn das Dienstverhältnis ein Jahr gedauert 
hat, jedenfalls acht Wochen; es erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen, wenn es fünfzehn Jahre, und 
auf zwölf Wochen, wenn es fünfundzwanzig Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch je weitere vier 
Wochen behält der Dienstnehmer den Anspruch auf das halbe Entgelt.“ 

2. (Grundsatzbestimmung) § 21 Abs. 4 lautet: 
„(4) Bei wiederholter Dienstverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines 

Arbeitsjahres besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nur insoweit, als die Dauer des 
Anspruches gemäß Abs. 1 noch nicht erschöpft ist.“ 

3. (Grundsatzbestimmung) § 24 lautet: 
„§ 24. Wird der Dienstnehmer während einer Dienstverhinderung gemäß § 21 gekündigt, ohne 

wichtigen Grund vorzeitig entlassen oder trifft den Dienstgeber ein Verschulden an dem vorzeitigen 
Austritt des Dienstnehmers, so bleibt der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für die nach diesem 
Bundesgesetz vorgesehene Dauer bestehen, wenngleich das Dienstverhältnis früher endet. Der Anspruch 
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auf Entgeltfortzahlung bleibt auch bestehen, wenn das Dienstverhältnis während einer 
Dienstverhinderung gemäß § 21 Abs. 1, 4 und 5 oder im Hinblick auf eine Dienstverhinderung gemäß 
§ 21 Abs. 1, 4 und 5 einvernehmlich beendet wird.“ 

4. (Grundsatzbestimmung) § 28 lautet samt Überschrift: 
„Kündigung 

§ 28. (1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung eingegangen oder fortgesetzt worden, so 
kann es durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen gelöst werden. 

(2) Mangels einer für den Dienstnehmer günstigeren Vereinbarung kann der Dienstgeber das 
Dienstverhältnis mit Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres durch vorgängige Kündigung lösen. Die 
Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen und erhöht sich nach dem vollendeten zweiten Dienstjahr auf zwei 
Monate, nach dem vollendeten fünften Dienstjahr auf drei, nach dem vollendeten fünfzehnten Dienstjahr 
auf vier und nach dem vollendeten fünfundzwanzigsten Dienstjahr auf fünf Monate. Durch 
Kollektivvertrag können für Branchen, in denen Saisonbetriebe im Sinne des § 158 Abs. 6 überwiegen, 
abweichende Regelungen festgelegt werden. 

(3) Die Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung nicht unter die im Absatz 2 bestimmte Dauer 
herabgesetzt werden; jedoch kann vereinbart werden, dass die Kündigungsfrist am Fünfzehnten oder am 
Letzten des Kalendermonats endigt. 

(4) Mangels einer für ihn günstigeren Vereinbarung kann der Dienstnehmer das Dienstverhältnis mit 
dem letzten Tage eines Kalendermonats unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist lösen. 
Diese Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung bis zu einem halben Jahr ausgedehnt werden; doch darf 
die vom Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer sein als die mit dem Dienstnehmer vereinbarte 
Kündigungsfrist. Durch Kollektivvertrag können für Branchen, in denen Saisonbetriebe im Sinne des 
§ 158 Abs. 6 überwiegen, abweichende Regelungen festgelegt werden. 

(5) Ist das Dienstverhältnis nur für die Zeit eines vorübergehenden Bedarfes vereinbart, so kann es 
während des ersten Monats von beiden Teilen jederzeit unter Einhaltung einer einwöchigen 
Kündigungsfrist gelöst werden.“ 

5. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht und Grundsatzbestimmung) Dem § 285 werden folgende 
Abs. 67 und 68 angefügt: 

„(67) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Ausführungsgesetze der Länder zu § 21 Abs. 1 
und 4, § 24 und § 28 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2017, sind binnen sechs 
Monaten nach dem der Kundmachung folgenden Tag zu erlassen und haben vorzusehen, dass sie auf 
Dienstverhinderungen anzuwenden sind, die in nach dem Inkrafttreten der Ausführungsbestimmungen 
begonnenen Arbeitsjahren eingetreten sind. 

(68) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze zu BGBl. I Nr. 153/2017 haben vorzusehen, 
dass: 
 1. die Ausführungsbestimmungen zu § 21 Abs. 1 und 4 auf Dienstverhinderungen anzuwenden 

sind, die in nach dem Inkrafttreten der Ausführungsbestimmungen, frühestens jedoch nach dem 
30. Juni 2018 begonnenen Arbeitsjahren eingetreten sind und für zu diesem Zeitpunkt laufende 
Dienstverhinderungen die Ausführungsbestimmungen zu § 21 Abs. 1 und 4 ab Beginn dieses 
Arbeitsjahres anzuwenden sind; 

 2. die Ausführungsbestimmungen zu § 24 auf einvernehmliche Beendigungen des 
Dienstverhältnisses während einer Dienstverhinderung gemäß § 21 Abs. 1, 4 und 5 oder im 
Hinblick auf eine Dienstverhinderung gemäß § 21 Abs. 1, 4 und 5 anzuwenden sind, die eine 
Auflösung des Dienstverhältnisses nach dem Inkrafttreten der Ausführungsbestimmungen, 
frühestens jedoch nach dem 30. Juni 2018 bewirken; 

 3. die Ausführungsbestimmungen zu § 28 auf Beendigungen des Dienstverhältnisses anzuwenden 
sind, die nach dem 31. Dezember 2020 ausgesprochen werden.“ 

Van der Bellen 

Kern 
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